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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1960

Norm

ABGB §1304 BIIf

Rechtssatz

Schadensteilung 3 : 1 zu Lasten eines alkoholisierten Personenkraftwagenlenkers, der einen unachtsam die Straße

überquerenden Fußgänger niedergestoßen hat.

Entscheidungstexte

2 Ob 104/60

Entscheidungstext OGH 13.05.1960 2 Ob 104/60

Veröff: ZVR 1961/46 S 40

2 Ob 207/07s

Entscheidungstext OGH 14.02.2008 2 Ob 207/07s

Ähnlich; Beisatz: Verschuldensteilung 3 : 1 zu Lasten eines alkoholisierten, eine krasse Reaktionsverspätung von

mehreren Sekunden aufweisenden Pkw-Lenkers und einem Fußgänger, der die Straße nicht auf dem kürzesten

Weg überquert und in der Straßenmitte auch nicht stehen geblieben ist, um den bereits gefährlich nahe

gekommenen Pkw des Erstbeklagten vorbeifahren zu lassen, ist keine krasse Fehlbeurteilung. (T1)

Schlagworte

SW: Auto Pkw Kfz
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